
Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung und die ärztliche 
Impfberatung 

für die Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung 
nach § 7 Absatz 1 Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG) 

und § 34 Absatz 10a Infektionsschutzgesetz (IfSG)  

Name, Vorname __________________________________________________________________ 

Geburtsdatum  __________________________________________________________________ 

Anschrift  __________________________________________________________________ 

O. g. Kind ist bei der heutigen Untersuchung, die auf Grund des § 7 Absatz 1 SächsKitaG 
durchgeführt wurde, gesund und frei von ansteckenden Krankheiten. Aus ärztlicher Sicht ist der 
Besuch einer Kindertageseinrichtung möglich. 

Ist für o.g. Kind eine besondere Betreuung erforderlich?                Ja   Nein 

Bei „JA“: Besonderer Betreuungsbedarf: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Das Untersuchungsergebnis ist den personensorgeberechtigten mitgeteilt worden. 

Die ärztliche Impfberatung zu einem vollständigen, altersgemäßen Impfschutz  wurde durchgeführt. 1

Der Impfstatus des Kindes entspricht den Impfempfehlungen der Sächsischen Impfkommission oder 
der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission des Robert Koch Instituts. 

 Ja   Nein     

Bei „NEIN“: Es fehlen folgende Impfungen: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________    ________________________________ 
Ort, Datum          Stempel und Unterschrift des Arztes

Keine Masernimpfung: 
Kontraindikation liegt vor:     Ja  Nein        ggf. befristet bis: _____________________ 
Immunität liegt vor:              Ja  Nein

Erstimpfung Masern liegt bereits vor 
bzw. ist mit dem heutigen Tag erfolgt:       Ja   Nein  
Vermerk der Einrichtungsleitung bei späterer Impfung: 
Nachweis durch:      Impfausweis            Bescheinigung eines Arztes/ von anderer Stelle 
Einsicht genommen: _____________________________________

Zweitimpfung Masern liegt bereits vor 
bzw. ist mit dem heutigen Tag erfolgt:       Ja   Nein  
Vermerk der Einrichtungsleitung bei späterer Impfung: 
Nachweis durch:      Impfausweis            Bescheinigung eines Arztes/ von anderer Stelle 
Einsicht genommen: _____________________________________

 Die Personensorgeberechtigten sind gem. § 34 IfSG verpflichtet, sich in Bezug auf einen vollständigen, altersgemäßen, nach 
den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutz ärztlich beraten zu lassen und einen 
entsprechenden Nachweis hierüber gegenüber der Kindertageseinrichtung zu erbringen.  

http://www.revosax.sachsen.de/Text.link?stid=106

